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Amtlicher Theil.

Gesehze; PDerordnungen der Reichsbehörden.
Die Nr. 29 des Reichsgesetzblaltes (S. 605 ff.) enthält die Generalalte der Brüsseler

Antisklaverei-Konferenz nebst Deklaration.

Tarif der westlichen Zonc des konventionellen Kongo-Beckens.
Im Kolonialblatt vom 1. März 1891 (Nr. 5) sind die zwischen den betheiligten

Mächten vereinbarten Tarise für die östliche und westliche Zone des konventionellen Konge-
Beckens verösfentlicht worden. Während der Tarif für die östliche Zone in Krast gekreten ist,
haben über die in der westlichen Zonc einzuführenden Zölle weitere Verhandlungen zwischen
dem Kongo-Staat, Franlreich und Portugal stattgefunden. In einem am 8. April d. J. zu
Lissabon von den Vertretern dieser drei Mächte unterzeichneten Prototoll ist ein neuer Tarif
sestgesetzt worden, der sich von dem früheren dadurch unterscheidet, daß er nicht von Jahr zu
Jahr einer Revision unterzogen werden kann, sondern für die Dauer von 10 Jahren Gültigkeit
hat, und daß er nicht allein die Einfuhrzölle, sondern auch die Ausfuhrzölle regelt. In dieser
neuen Fassung lantet der Tarif folgendermaßen:

1. Alle in das weslliche Kongo-Becken eingeführten Waaren unterliegen einem Zoll
von 6 pCt. des Werthes, mit Ausnahme von Wassen, Schießbedarf, Pulver und Salz, für
welche ein Zoll von 10 pCt. zu zahlen ist. Für alkoholhaltige Geträule gelten besondere
Bestimmungen.

Schiffe und Boote, Dampfmaschinen, mechanische Vorrichtungen, welche der Industrie
oder dem Ackerbau dienen, sowie Werkzeuge für gewerbliche und landwirthschaftliche Zwecke


